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Brandenburgisches Sonderzahlungsgesetz

für die Jahre 2007 bis 2009


(BbgSZG 2007 – 2009)


Vom 26. März 2007 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Brandenburgisches Sonderzahlungsgesetz


für die Jahre 2007 bis 2009

(BbgSZG 2007 – 2009)


§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Eine jährliche Sonderzahlung nach diesem Gesetz erhal
ten 

1.	 Beamte des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbän
de und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent
lichen Rechts, 

2.	 Richter des Landes, 

3.	 Versorgungsempfänger, denen laufende Versorgungsbezü
ge zustehen, die das Land, eine Gemeinde, ein Gemeinde
verband oder eine der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts zu tragen hat. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamte, ehrenamtliche 
Richter, die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
ihre Verbände. 

§ 2 
Anspruchsvoraussetzungen für Beamte und Richter 

(1) Voraussetzung für den Anspruch von Beamten und Richtern 
ist, dass die Berechtigten am 1. Dezember in einem der in § 1 
Abs. 1 bezeichneten Rechtsverhältnisse und seit dem ersten 
nicht allgemein freien Tag des Monats Oktober ununterbrochen 
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes) in einem Dienstverhältnis stehen. 
Fällt der erste nicht allgemein freie Tag des Monats Oktober in 
die Schulferien, so gilt die Voraussetzung des Satzes 1 bei Lehr
kräften als erfüllt, wenn sie am ersten Schultag nach den Ferien 
eingestellt worden sind. 

(2) Auf die nach Absatz 1 im Monat Oktober beginnende War
tezeit werden die Zeiten, für die den Berechtigten Versorgungs
bezüge nach § 3 Abs. 2 zugestanden haben, und Zeiten, in de
nen die Berechtigten den Wehr- oder Zivildienst abgeleistet ha
ben, angerechnet. 

§ 3 
Anspruchsvoraussetzungen für Versorgungsempfänger 

(1) Voraussetzung für den Anspruch von Versorgungsempfän
gern ist, dass ihnen für den ganzen Monat Dezember laufende 
Versorgungsbezüge zustehen oder nur deshalb nicht zustehen, 
weil sie zur Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes einberufen 
sind. 

(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind Ruhege
halt, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld und Unterhaltsbei
trag. 

§ 4 
Ausschlusstatbestände 

(1) Personen, deren Bezüge für den Monat Dezember aufgrund 
vorläufiger Dienstenthebung wegen Einleitung eines Diszipli
narverfahrens teilweise einbehalten wurden, erhalten die Sonder
zahlung nur, wenn die einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen sind. 

(2) Personen, bei denen die Zahlung der Bezüge aufgrund eines 
Verwaltungsaktes eingestellt worden ist, erhalten die Sonder
zahlung nicht, solange ihre Bezüge für den Monat Dezember nur 
infolge der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs aus
zuzahlen sind. 

(3) Keine Sonderzahlung erhalten Versorgungsempfänger, die 
für den Monat Dezember einen Unterhaltsbeitrag durch Gna
denerweis oder Disziplinarentscheidung erhalten. 

§ 5 
Sonderzahlung 

(1) Die Sonderzahlung besteht aus einem Grundbetrag und für 
Beamte und Versorgungsempfänger des Landes und der der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die Richter des 
Landes aus einem Aufstockungsbetrag. § 6 des Bundesbesol
dungsgesetzes ist zu berücksichtigen. Die Zweite Besoldungs-
Übergangsverordnung ist nicht anzuwenden. Die Sonderzahlung 
unterliegt nicht der Anpassung der Besoldung oder Versor
gungsbezüge. 

(2) Haben Berechtigte nicht während des gesamten Kalender
jahres aufgrund einer Tätigkeit im Dienst eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn (§ 29 des Bundesbesoldungsgesetzes) 
Dienst- oder Anwärterbezüge oder aus einem öffentlich-recht
lichen Dienstverhältnis Versorgungsbezüge (§ 3 Abs. 2) erhal
ten, so vermindert sich die Sonderzahlung für die Zeiten, für 
die keine Bezüge zugestanden haben. Die Minderung beträgt 
für jeden vollen Kalendermonat ein Zwölftel. Die Verminde
rung unterbleibt für die Monate des Entlassungsjahres, in dem 
Wehr- oder Zivildienst geleistet wird, wenn Berechtigte vor 
dem 1. Dezember entlassen worden sind und unverzüglich in 
den öffentlichen Dienst zurückkehren. Für die Dauer einer El
ternzeit unterbleibt die Verminderung der Sonderzahlung bis 
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zur Vollendung des zwölften Lebensmonats des Kindes, wenn 
am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Dienstbezüge 
aus einem Rechtsverhältnis nach Satz 1 bestanden hat. 

(3) Sind Sonderzahlungen für ein Kalenderjahr bereits auf
grund dieses oder aufgrund diesem Gesetz entsprechender Vor
schriften gewährt worden, vermindert sich die Sonderzahlung 
entsprechend. 

§ 6 
Grundbetrag 

Der Grundbetrag beträgt für Beamte sowie für Richter 500 Eu
ro, für Beamte im Vorbereitungsdienst 150 Euro und für Ver
sorgungsempfänger 250 Euro; für Bezieher von Witwengeld, 
Witwergeld, Waisengeld oder Unterhaltsbeiträgen finden die 
maßgebenden Anteilssätze vom Ruhegehalt Anwendung. 

§ 7 
Aufstockungsbetrag 

(1) Der Aufstockungsbetrag beträgt nach Maßgabe der Absät
ze 2 bis 4 für Beamte sowie für Richter bis zu 540 Euro, für 
Beamte im Vorbereitungsdienst bis zu 162 Euro und für Versor
gungsempfänger bis zu 270 Euro; § 6 2. Halbsatz gilt entspre
chend. 

(2) Die Höhe des Gesamtbetrages für die Aufstockung beträgt 
für die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger des Lan
des in einem Kalenderjahr 24 vom Hundert der zu erwartenden 
Steuermehreinnahmen des Landes gegenüber den im Haus
haltsplan veranschlagten Steuereinnahmen. 

(3) Das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung 
setzt jeweils bis zum 15. November des Jahres die Höhe des 
Gesamtbetrages für die Aufstockung sowie die Aufstockungs
beträge nach Absatz 1 für die Beamten, Beamten im Vorberei
tungsdienst und Versorgungsempfänger des Landes und der der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der Ge
meinden und Gemeindeverbände, sowie für die Richter des 
Landes fest und macht sie im Amtsblatt für Brandenburg be
kannt. 

(4) Die Regelung eines Aufstockungsbetrages für die Beamten, 
Beamten im Vorbereitungsdienst und Versorgungsempfänger der 
Gemeinden und Gemeindeverbände bleibt dem Gesetzgeber 
vorbehalten. 

§ 8 
Stichtag, Zahlungsweise 

(1) Für die Gewährung und Bemessung der Sonderzahlung 
sind die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse am 1. De
zember des jeweiligen Kalenderjahres maßgebend, soweit in 
diesem Gesetz keine anderen Regelungen getroffen sind. 

(2) Der Grundbetrag ist mit den laufenden Bezügen für den 
Monat Dezember zu zahlen. Der Aufstockungsbetrag ist spätes
tens mit den Bezügen für den Monat März des Folgejahres zu 
zahlen. 

§ 9 
Besoldungsdurchschnitt 

Veränderungen der Besoldungsstruktur durch dieses Gesetz sind 
bei der Festsetzung des Besoldungsdurchschnitts nach § 34 des 
Bundesbesoldungsgesetzes zu berücksichtigen. 

Artikel 2

Änderung des Brandenburgischen Ministergesetzes


Das Brandenburgische Ministergesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (GVBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 2004 
(GVBl. I S. 254, 256), wird wie folgt geändert: 

In § 8 Abs. 5 Satz 1 werden die Wörter „mit den Dezemberbe
zügen“ gestrichen. 

Artikel 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Gesetz über Sonderzahlungen im Land 
Brandenburg in der im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg Teil I veröffentlichten Fassung vom 16. Juni 
2004 (GVBl. I S. 254) außer Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. März 2010 außer 
Kraft. 

Potsdam, den 26. März 2007 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch
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